
BBiittttee  bbeeaacchhtteenn  SSiiee  ffoollggeennddeenn  
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 
 
 

1. Der Kunde wird darauf aufmerksam gemacht, dass aussen an der 
Karosserie angebrachte Teile wie z.B. Antennen, Rückspiegel, 
Scheibenwischer, Zierleisten, Spoiler, Transportaufbauten und ähnliche 
vorstehende Teile sowie nicht original montierte Teile und Folierungen 
beim automatischen und manuellen Waschen gefährdet sind und das 
Fahrzeug auf eigenes Risiko gewaschen wird. 

 
2. Eine Haftung für die Beschädigung der aussen an der Karosserie 

angebrachten Teile sowie für dadurch verursachte Lack- und 
Schrammschäden und eine Haftung für die Beschädigung nicht original 
montierter Teile und Folierungen bleibt ausgeschlossen. 

 
3. Ausgeschlossen ist die Haftung auch für Schäden, die durch 

Nichtbeachtung deutlich angebrachter unmissverständlicher Einfahrts- und 
Benutzungsanweisungen verursacht wurden. Der Lenker ist insbesondere 
dafür verantwortlich, dass sich das Fahrzeug während des gesamten 
Waschprozesses in einem waschstrassentauglichen Zustand befindet 
(Schleppmodus). Blockiert ein Fahrzeug die Waschstrasse, wird ein 
Schadenersatz von CHF 1‘500 pro angebrochene Stunde geltend gemacht. 

 
4. Keine Haftung für Fahrzeuge, deren Erstzulassung mehr als 25 Jahre 

zurückliegt. 
 

5. Grundsätzlich haftet der Waschanlagenbetreiber bei sämtlichen – auch hier 
nicht aufgezählten - Schäden nur, wenn eine grobe Pflichtverletzung und 
ein Verschulden nachgewiesen werden kann. 

 
6. Voraussetzung für eine Haftung ist jedenfalls eine sofortige 

Schadenmeldung vor dem Verlassen des Betriebsgrundstückes. 
 
7. Auch im Haftungsfall ist die Schadenersatzpflicht auf den Sachschaden am 

Fahrzeug beschränkt. 
 

Mit der Bezahlung unserer Dienstleistungen bestätigen Sie die 
Kenntnisnahme dieses Haftungsausschlusses. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis. 

 

 

 

Wohlen, im November 2025         


	Bitte beachten Sie folgenden

